Hinweise zum Ausfüllen des Antrages auf Eintragung/Datenaktualisierung in dem System für Erfassung und Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten EORI – Wirtschaftsbeteiligte aus Drittländern (PG-Z)

1. Unter den folgenden Terminen versteht man:

1.1. Antragsteller – eine Person, die in der Republik Polen nicht wohnhaft ist, oder ein Wirtschaftsbeteiligter, der in der Republik Polen keinen Sitz hat, und die/der in ihrem/seinem eigenen Namen oder im Namen des Antragstellers einen Antrag auf die EORI Nummer stellt.

1.2. Person, die den Antrag unterbreitet – eine Person, die im Namen des Antragstellers den Antrag auf eine EORI Nummer stellt ohne eine Befugnis des Antragstellers, wie im Punkt 1.1.
2.1. Den Antrag auf das Verleihen der EORI Nummer schickt man per Post oder bringt persönlich zum Zollamt, an den Leiter des Zollamtes adressiert, gemäß dem Ort der ersten Tätigkeit, zu deren Durchführung eine EORI Nummer notwendig ist, oder dem Ort, wo die erste Tätigkeit, zu deren Durchführung eine EORI Nummer notwendig ist, geplant ist.
2.2. Die Person, die im Punkt 1.1. erwähnt ist, unterbreitet den Antrag zusammen mit der entsprechenden Befugnis des Antragstellers.

2. Der PG-Z Antrag kann zu den folgenden Zwecken benutzt werden:
3.1. Eintragung;
Um eine EORI Nummer zu erhalten, sollen die folgenden Felder ausgefüllt werden (außer den Fällen, die im Punkt 4 beschrieben sind): im Teil A Feld 2 Punkt 1 und Feld 6 (falls ein AEO Zertifikat vorhanden ist), Teil B und im Teil C Felder 40-47;

3.2. Aktualisierung;
Um die in einem vorigen Antrag angegebenen Daten zu ändern, sollen die folgenden Felder ausgefüllt werden: im Teil A Feld 2 Punkt 2 und Feld 5, sowie Felder mit Daten, die geändert werden, und im Teil C Felder 40-47;

3.3. Ergänzung der Daten
;
Um die fehlenden Daten zu ergänzen, sollen die folgenden Felder ausgefüllt werden: im Teil A Feld 2 Punkt 3, Felder 5 und 6 (falls ein AEO Zertifikat vorhanden ist), Teil B und im Teil C Felder 40-47.

3.4. Annullierung der EORI Nummer
,
Um die EORI Nummer zu annullieren, sollen die folgenden Felder ausgefüllt werden: im Teil A Feld 2 Punkt 4, Feld 5 und im Teil C Felder 41-47.

4. Wenn der Antrag auf das Verleihen der EORI Nummer bei der ersten Tätigkeit, zu deren Durchführung eine EORI Nummer notwendig ist, gestellt wird, sollen mindestens die folgenden Felder ausgefüllt werden:

4.1. vom Antragsteller: im Teil A Felder 1 und 2, im Teil B Felder 7, 8, 11 und entweder Feld 13 oder 14, Teil B.1, im Teil C Felder 37-47. Selbständige füllen auch Felder 9 und 10 im Teil B aus;
4.2. von der Person, die den Antrag unterbreitet: im Teil A Felder 1 und 2, im Teil B Felder 7, 8, 12 und entweder Feld 13 oder 14, Teil B.1 und im Teil D Felder 49-55. Selbständige füllen auch Felder 9 und 10 im Teil B aus.
In beiden Fällen sollen die Verpflichtungen in Teilen C und D unterschrieben und die fehlenden Daten gemäß Punkt 3.3 ergänzt werden.

5. Wie man bestimmte Felder ausfüllen soll:
5.1. Falls der Datenbereich im Teil B den Antragsteller nicht betrifft, füllen Sie die entsprechenden Felder nicht aus.

5.2. Im Teil A, Feld 1 – geben Sie den Sprachcode an, für die Sprache, in der der Antrag ausgefüllt wurde. Zulässig sind die folgenden Sprachcodes: 

- PL für Polnisch, 
- DE für Deutsch,
- FR für Französisch,
- EN für Englisch.
Im Teil B:
5.3. Im Teil B, Feld 12 „Kurzname” – geben Sie den Namen der Firma an, welchen die Firma in Zolldokumenten benutzt (benutzen wird). Wenn eine Firma nur den Vollnamen benutzt, wiederholen Sie in diesem Feld den Namen aus Feld 8. Falls der Name mehr als 35 Zeichen zählt, schreiben Sie die ersten 35 Zeichen des Vollnamens;

5.4. Im Teil B, Feld 14 – geben Sie die Zoll- oder Steuernummer verliehen vom zuständigen Amt in dem Wohnsitzland/Land der Registrierung, mit den 2-Zeichen Ländercode davor (benutzen Sie bitte die 2-Zeichen ISO Alpha Codes gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates vom 22. Mai 1995 über die Statistiken des Warenverkehrs der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten mit Drittländern (ABl. L 118 vom 25.05.1995, S. 10)).

5.5. Im Teil B, Feld 16 – geben Sie den 4-Ziffer Code der Haupttätigkeit gemäß:

· der Polnischen Klassifikation der Wirtschaftszweige (PKD 2007) eingeführt in Regelungen zum Gesetz vom 29 Juni 1995 über die öffentliche Statistik (ABl. Nr. 88.439 und dessen Änderungen) oder
· der äquivalenten NACE Klassifikation Rev. 2 eingeführt in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Rev. 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1). 

5.6. Im Teil B, Feld 17 – geben Sie die Rechtsform des Antragstellers an;

5.7. Im Teil B.1, Feld 18 und im Teil B.2, Feld 27 – geben Sie den Ländercode an (2-Zeichen ISO Alpha Codes, wie in der Verordnung des Rates Nr. 1172/95 vom 22 Mai 1995 über die Statistiken des Warenverkehrs der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten mit Drittländern (ABl. EG Nr. L 118 S. 10));

5.8. Wenn der Antragsteller ein Postfach als die Korrespondenzadresse benutzt, schreiben Sie „Postfach“ mit dessen Adresse und Nummer im Feld 28.
� Einen Antrag auf Ergänzung der Daten unterbreiten Antragsteller, deren Daten nicht vollständig sind, aber die mindestens die Daten beinhalten, die im Punkt 4 genannt sind.





� Die EORI Nummer wird annulliert, falls ermittelt wird, dass eine fehlerhafte EORI Nummer verliehen wurde oder ein Wirtschaftsbeteiligter mehr als eine EORI Nummer besitzt. Eine fehlerhafte EORI Nummer ist eine Nummer, deren Struktur der Struktur der korrekten EORI Nummern nicht entspricht. Die Struktur der korrekten EORI Nummern besteht aus: den Buchstaben „PL”, einem 6-Zeichen Code der Einheit, die die Daten ins System einführt, einer 8–Ziffer sequentiellen Nummer und des Buchstaben „Z”.


Falls eine fehlerhafte EORI Nummer verliehen wurde oder ein Wirtschaftsbeteiligter mehr als eine EORI Nummer besitzt, soll der Wirtschaftsbeteiligte einen Antrag/Anträge auf Annullierung der fehlerhaften oder mehreren EORI Nummern stellen. Die korrekte EORI Nummer ist die Nummer, die als erste beantragt wurde, gemäß dem Datum im Feld 46, Teil C oder Feld 54, Teil D.


Wenn die Einheit, die die Daten ins System einführt, feststellt, dass eine fehlerhafte EORI Nummer verliehen wurde oder dass der Wirtschaftsbeteiligte mehr als eine EORI Nummer besitzt, und der Wirtschaftsbeteiligte keinen Antrag auf Annullierung der Nummer(n) gestellt hat, hat diese Einheit das Recht solche Nummern zu annullieren. Der Wirtschaftsbeteiligte wird über eine solche Annullierung informiert.








